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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier auch Verkaufs- und Lieferbedingungen) gelten ausschließlich 
gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln) sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens. 
Sie gelten im Übrigen für den gesamten Geschäftsverkehr mit unseren Kunden oder Abnehmern (nachfolgend „Kunden“ 
genannt), auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt werden. Wenn Kunden ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben, 
sowie generell für Lieferungen in das Ausland, gelten zusätzliche oder abweichende Regelungen, die im Folgenden besonders 
ausgeführt werden. 
 

2. Der Einbeziehung von allgemeinen Einkaufsbedingungen oder sonstigen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Dies gilt auch, wenn der Kunde auf eigene Geschäftsbedingungen verweist, selbst wenn 
diese Abwehr- und/oder Ausschließlichkeitsklauseln enthalten und wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen oder Leistungen 
in Kenntnis dieser Bedingungen vorbehaltlos erbringen, unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge, in der die konkurrierenden 
Bedingungen von den Vertragspartnern in Bezug genommen werden, es sei denn, diesen wurde schriftlich zugestimmt. Selbst 
wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden, Bestellers oder eines Dritten enthält oder 
auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 
 

§ 1 a Formvorschriften 
 

1. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt 
oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Soweit nachfolgend auf 
Schriftform verwiesen wird, ist davon ausdrücklich auch Textform umfasst. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise 
insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
 

2. Die in unserer Auftragsbestätigung bzw. Rechnung aufgeführten Bestell-Nummern bzw. Rechnungs-Nummern sind bei 
Rechnungsbegleichung sowie in sämtlichem Schriftverkehr des Kunden, der die Bestellung betrifft, anzuführen. 

 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Eine Bestellung durch einen Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot 
nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen annehmen durch 
a) Zusendung einer Auftragsbestätigung (schriftlich oder in Textform), oder 
b) Beginn der Leistungsausführung (insbesondere Projektierung, Engineering, Beschaffung, Beauftragung von Unterlieferanten, 
Produktionsstart) mit Kenntnis des Kunden, oder 
c) Übersendung einer (Teil-)Rechnung, Anzahlungs- oder Vorkassenrechnung, oder 
d) Auslieferung/Übersendung der Ware. 

 
2. Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen Bestätigung, wenn der Kunde nicht unverzüglich widerspricht. Dies gilt 

auch dann, wenn die von uns geschuldete Leistung nach Vorgaben des Kunden, insbesondere nach einer von ihm stammenden 
Zeichnung zu bewirken ist. Eine Bezugnahme unsererseits auf DIN/ISO-Vorschriften und andere Vorschriften ist 
Leistungsbeschreibung und keine Zusicherung von Eigenschaften. 
 

3. Entstehen nachträglich begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden, so sind wir berechtigt, die Lieferung solange zu 
verweigern, bis Sicherheit geleistet oder Zahlung bei Lieferung / Vorkasse / Echtzeit, soweit verfügbar, bei Anlieferung zugesagt 
wird. Dieser Anspruch besteht auch unabhängig von der Kreditwürdigkeit des Kunden, wenn der in § 8 geregelte 
Eigentumsvorbehalt in dem Land, in das die Ware geliefert werden soll, oder in einem Land, durch das die Ware geliefert werden 
soll, nicht anerkannt wird oder aus einem anderen Grund unwirksam ist, oder wenn die Ware per Luft- oder Seetransport geliefert 
wird. Ist der Kunde trotz Aufforderung unter angemessener Fristsetzung zur Sicherheitsleistung oder Barzahlung nicht bereit, sind 
wir zum Rücktritt berechtigt. Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten. 
 

4. Mündliche Auskünfte und Zusagen von unserer Seite sind nur dann verbindlich, wenn und soweit wir sie schriftlich bestätigen 
oder ihnen durch Übersendung der Ware und Rechnung entsprechen. 
 

5. Die in der Auftragsbestätigung und/oder anderen zwischen uns und dem Kunden gewechselten Schriftstücken enthaltenen 
Erklärungen über die Beschaffenheit der Ware stellen keine Garantie i.S.d. § 443 BGB dar, ebenso wenig wie eine selbständige 
Garantie, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich bestimmt und auch angegeben, welchen Erfolg wir garantieren. 
 

6. Wir sind berechtigt, die geschuldeten Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte oder Subunternehmer erbringen zu lassen. 
Wobei der Produktionsort sowie die Auswahl der eingesetzten Fertigungsstätten, Lieferanten und Vorlieferanten in unserem freien 
unternehmerischen Ermessen stehen. Eine Verpflichtung zur Herstellung an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Land 
oder unter Einschaltung bestimmter Produktionspartner besteht nur, wenn dies von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. 
Eine Offenlegung der Lieferantenstruktur/Lieferkette erfolgt ausschließlich, soweit wir hierzu aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften oder behördlicher Anordnungen verpflichtet sind. Der Produktionsort oder die Lieferantenstruktur stellen ohne 
ausdrückliche schriftliche Vereinbarung keine vertraglich geschuldete Eigenschaft der Ware dar. 
 

7. Einseitige Hinweise, Erwartungen oder Nebenbemerkungen des Bestellers – insbesondere in E-Mails, Spezifikationen, 
Lastenheften oder sonstigen Unterlagen – begründen keine entsprechende Verpflichtung. 

 
8. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unterlagen entsteht für uns keine 

Verbindlichkeit. Der Kunde ist verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu setzen, so dass unsere Auftragsbestätigung 
bzw. Rechnung korrigiert werden kann. Dies gilt auch bei fehlenden Unterlagen. 
 

9. Im Falle einer durch den Kunden modifizierten Annahmeerklärung ist dieser verpflichtet, auf die inhaltlichen Änderungen 
ausdrücklich hinzuweisen. Fehlt der ausdrückliche Hinweis, ist unsere vorangehende Fassung maßgeblich. 
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§ 2 a Umsatzsteuer 
 

1. Bei Lieferungen in das Ausland (auch innerhalb der Europäischen Union) ist der Kunde verpflichtet, uns seine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer sowie alle weiteren von uns angeforderten umsatzsteuerlichen Dokumente und Nachweise unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. Sollten sich Angaben des Kunden als falsch herausstellen, behalten wir uns vor, anfallende 
Umsatzsteuer – ggf. auch nachträglich – zu berechnen. 

 
 
§ 3 Langfrist- und Abrufverträge 
 

1. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar. 
 

2. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche 
Änderung der Lohn-, Material-, oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, Verhandlungen über eine 
angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 
 

3. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Kunden für einen bestimmten 
Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde. Die Zielmenge teilen wir dem Kunden als Grundlage 
unserer Kalkulation mit. Nimmt der Kunde weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu 
erhöhen. Nimmt er mehr als die Zielmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen, soweit der Käufer den Mehrbedarf 
mindestens 6 Monate vor der Lieferung angekündigt hat. 
 

4. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 2 Monate vor dem 
Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs 
hinsichtlich Zeit oder Menge durch den Käufer verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei sind unsere Kalkulationen 
maßgebend. 

 
 
§ 4 Kündigung / Stornierung durch den Besteller 
 

1. Kündigt oder storniert der Besteller den Vertrag ganz oder teilweise vor vollständiger Leistungserbringung, behalten wir – in 
Anlehnung an die Grundsätze des § 648 BGB – Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Wir müssen uns lediglich dasjenige 
anrechnen lassen, was wir infolge der Vertragsbeendigung an Aufwendungen tatsächlich ersparen, oder durch anderweitige 
Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder böswillig zu erwerben unterlassen. Maßgeblich sind die konkret im Einzelfall 
ersparten Aufwendungen. Eine pauschale Begrenzung unseres Vergütungsanspruchs erfolgt nicht. Der Vergütungsanspruch 
umfasst auch den kalkulierten Gewinnanteil sowie bereits eingegangene Verpflichtungen gegenüber Dritten, Unterlieferanten und 
projektbezogene Vorleistungen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 
 

2. Der Verlust von Absatzmöglichkeiten, Weiterveräußerungsmöglichkeiten oder Aufträgen des Bestellers sowie sonstige 
unternehmerische oder wirtschaftliche Gründe in der Sphäre des Bestellers stellen keinen wichtigen Grund zur außerordentlichen 
Kündigung dar. 

 
 
§ 5 Preise, Preisänderungen 
 

1. Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich in Euro sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, unversichert und zuzüglich 
der Verpackungs- und Versandkosten. Einfuhrsteuern und/oder Zollgebühren fallen zusätzlich zu unseren Preisen an und 
müssen vom Kunden bei der Einfuhr ins Zielland beim Zoll oder beim Versanddienstleister bezahlt werden. 
 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk Halver (Westfalen, Deutschland). 
Gegenüber Kunden mit Sitz im Ausland und bei Lieferungen in das Ausland gilt die Incoterm (2020) EXW Halver (Westfalen, 
Deutschland). 

 
3. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. 

Erhöhen oder verringern sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, Rohstoffpreise, sonstige Materialkosten, 
Zölle, Steuern oder sonstige Abgaben sowie Frachten oder werden diese neu eingeführt, so sind wir sowohl im Falle einer 
Preissteigerung als auch im Falle einer Preissenkung berechtigt und verpflichtet, eine angemessene Anpassung des Preises 
unter Berücksichtigung dieser Faktoren vorzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn ein Festpreis vereinbart wurde. Im Falle einer 
Preiserhöhung steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht nur zu, wenn die Preisanpassung für ihn unter Berücksichtigung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 

 
4. Die vereinbarten Preise gelten nur für die jeweilige Bestellung. Sie sind für Nachbestellungen nur verbindlich, wenn dies 

ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
 
 
§ 6 Zahlungsbedingungen, Aufrechnung 
 

1. Der Kaufpreis bzw. Vergütungen sowie die Entgelte für die Nebenleistungen sind vorbehaltlich anderer Vereinbarungen innerhalb 
14 Tagen nach Rechnungsdatum zu leisten. Soweit wir zu Teilleistungen berechtigt sind, können diese auch innerhalb eines 
einheitlichen Lieferungsvertrages durch Abschlagsrechnungen geltend gemacht und fällig gestellt werden. 
 

2. Erfüllung tritt erst mit Eingang der vollständigen Zahlung auf unserem Konto ein. Wir behalten uns vor, eine Zahlung, die 
entgegen § 6 Ziffer 2a mit Kosten für uns belastet ist, nicht als vollständige Zahlung zu betrachten. 

 
2a.  Zahlungen hat der Käufer, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, 

auf seine Gefahr und ausschließlich auf seine Kosten an uns zu leisten. Alle für die Zahlung oder im Zusammenhang damit 
anfallenden Kosten, z.B. Bankgebühren oder Kosten aus der Währungsumrechnung etc, gehen zu Lasten des Kunden. Wir 
behalten uns das Recht vor, solche Kosten vom Kunden nachzufordern, falls diese bei der Zahlung oder im Zusammenhang 
damit geteilt wurden oder zu unseren Lasten gingen. § 270 Abs. 3 BGB und § 270a BGB bleiben unberührt. 

 
3. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber entgegengenommen. Wechselentgegennahmen 

bedürfen immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die 
bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Sie sind sofort per 
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Echtzeitüberweisung zu zahlen. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des Wechsels und Schecks und für Erhebung von 
Wechselprotest wird ausgeschlossen. 

 
4. Skontoabzüge, soweit gesondert schriftlich vereinbart, sind nur zulässig, soweit keine Zahlungsrückstände aus der gesamten 

Geschäftsverbindung bestehen. 
 

5. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunächst auf Altschulden des Kunden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, 
sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

 
6. Zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Gegenforderungen berechtigt. 
 

7. Bei festgestellten Mängeln ist der Kunde nur insoweit zur Zurückbehaltung des Kaufpreises berechtigt, wie dies in Anbetracht der 
Mängel angemessen erscheint. 

 
8. Uns steht das Recht zu, die Ware erst nach Zahlung durch den Kunden auszuliefern bzw. die Leistung zu erbringen, sofern der 

Kunde aus früheren Leistungen vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht eingehalten hat oder noch Zahlungsrückstände aus 
diesen ausstehen bzw. die Zahlungsfähigkeit des Kunden in Frage gestellt ist. 

 
9. Alle Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, 

wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder uns Umstände bekannt werden, die objektiv geeignet sind, die 
Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung 
Schadensersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware 
untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzers an der gelieferten Ware auf Kosten des Kunden 
verlangen und die Einziehungsermächtigung gemäß § 8 Nr. 3 widerrufen. 

 
10. Sollten, gleichgültig aus welchem Grund, Schwierigkeiten bei der Transferierung des Rechnungsbetrages in die Bundesrepublik 

Deutschland auftreten, so gehen die dadurch entstandenen Nachteile zu Lasten des Kunden. Bei Verkäufen in fremder Währung 
trägt vom Vertragsabschluss ab der Kunde das Kursrisiko. Können die vereinbarte Zahlungsweise oder der Zahlungsweg nicht 
eingehalten werden, ist der Kunde verpflichtet, die Zahlungen nach unserer Wahl zu leisten. Auch in diesem Fall gehen alle 
Kosten und sonstigen Nachteile zu Lasten des Kunden. 

 
 
§ 7 Zahlungsverzug des Kunden 
 

1. Der Kunde kommt im Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet oder auf 
unsere Mahnung, die nach dem Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Die gesetzliche Regelung in § 286 Abs. 
3 BGB, wonach der Kunde dreißig Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. 

 
2. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt vom Zeitpunkt der Fälligkeit an Zinsen in Höhe von neun 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu fordern. Die gesetzliche Regelung, wonach aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangt werden können und die Geltendmachung eines weiteren Schadens, insbesondere eines pauschalen 
Verzugsschadens in Höhe von 40,00 EUR gem. § 288 Abs. 5 BGB, nicht ausgeschlossen ist, bleibt unberührt. Wir können bei 
Zahlungsverzug nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden die Erfüllung unserer Verpflichtung bis zum Erhalt der Zahlungen 
einstellen. 

 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt, sonstige Kaufpreissicherung 
 

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch 
der jeweiligen Saldoforderungen, die uns aus dem Lieferverhältnis zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders 
bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

 
2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind pfleglich zu behandeln. 

 
3. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen, solange er seine 

Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (inkl. MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der Waren, an denen uns Eigentumsrechte 
zustehen, gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Kunde 
nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle für den Einzug dieser Forderungen notwendigen Informationen zu geben und 
seine Schuldner über die bestehende Forderungsabtretung zu informieren. 

 
4. Soweit der Kunde zur treuhänderischen Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges 

berechtigt ist oder mit unserer Zustimmung bleibt, hat die Einziehung auf ein von den sonstigen Geschäftskonten separiertes 
Bankkonto zu erfolgen, das treuhänderisch für uns geführt wird. Der Kunde hat alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen 
zu treffen, damit die Zahlung des Dritten nicht auf ein anderes Konto erfolgt. Der Kunde ist verpflichtet, vereinnahmte Beträge aus 
den abgetretenen Forderungen an uns abzuführen. Auf Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Einrichtung eines treuhänderisch 
gebundenen Kontos für die von ihm eingezogenen Fremdgelder nachzuweisen. 

 
5. Die Berechtigung des Kunden zum Forderungseinzug erlischt, wenn wir sie schriftlich widerrufen, der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- 
oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird oder wenn er seine Zahlungen einstellt. In diesen Fällen 
sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen 
Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen. Der Kunde ist in diesem Falle weiter verpflichtet, 
den Schuldnern diese Abtretung mitzuteilen. Führt der Kunde vereinnahmte Beträge aus abgetretenen Forderungen nicht 
unverzüglich an uns ab, ist er verpflichtet, diese treuhänderisch und unentgeltlich für uns zu verwahren. 

 
6. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Kunden 

gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt; die gesetzlichen 
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Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Kunde ist zur Herausgabe der Vorbehaltsware 
verpflichtet. Wir sind auch zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Kunden gestellt wird. 

 
7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne dass für uns eine 

Verpflichtung entsteht. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. 

 
8. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Gegenständen. Der 
Kunde verwahrt unentgeltlich das Miteigentum für uns. 

 
9. Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme 

oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der Kunde uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind 
auf unser Eigentum hinzuweisen. Bei Einschaltung eines Lagerhalters ist vor Einlagerung unserer Ware auf unser Eigentum 
hinzuweisen. 

 
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu 

sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt. 
 

11. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach der Rechtsordnung, in deren Geltungsbereich sich die Ware befindet oder in 
bzw. durch deren Geltungsbereich sie transportiert wird oder werden soll, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder 
der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Bestellers erforderlich, so 
hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. Dies gilt auch, wenn die 
Ware auf dem Luft- oder Seeweg transportiert wird oder werden soll. 

 
12. Wir sind im Falle des § 8 Ziffer 11 nach unserer Wahl auch berechtigt, vom Kunden Vorauszahlung, die Stellung einer 

Bankbürgschaft oder eines anderen Instruments zur Kaufpreissicherung/Vergütungssicherung vor unserer Lieferung zu 
verlangen. 

 
 
§ 9 Liefertermine, Lieferumfang 
 

1. Die vereinbarten Lieferfristen und -termine gelten stets als ungefähr, wenn nicht ein fester Termin schriftlich vereinbart ist. 
 

2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung oder mit Beginn der Leistungsausführung, jedoch nicht bevor 
alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; 
Entsprechendes gilt für Liefertermine. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt 
ist oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. 

 
3. Die Lieferfrist verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, auf welche wir keinen Einfluss haben (insbesondere, 

aber nicht abschließend: Arbeitskampf, Streik, Aussperrung, Anordnungen von Behörden oder Regierungen, Naturkatastrophen 
wie Überschwemmungen, Sturmfluten, Orkan und Taifun sowie andere Unwetter im Ausmaß einer Katastrophe, Erdbeben, 
Blitzschlag, Lawinen- und Erdrutsche, Feuer, Seuchen, Pandemien, Epidemien und infektiöse Krankheiten (soweit eine solche 
von der WHO oder einem Ministerium ausgerufen wurde oder durch das Robert-Koch-Institut ein Gefahrenniveau von mindestens 
„mäßig“ festgelegt wurde), Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Aufruhr, Revolution, Militär- oder Zivilputsch, Aufstand, 
Blockaden), entsprechend der Dauer dieser Ereignisse. Dies gilt auch für Verzögerungen bei verbindlich vereinbarten Fristen und 
Terminen. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Für die Dauer vorbezeichneter Hindernisse 
treten keine Verzugsfolgen ein, selbst wenn wir uns bei Eintritt dieser Umstände schon im Verzug befinden. Wir werden den 
Kunden sofort, spätestens aber innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem wir selbst vom Eintritt dieser Umstände Kenntnis haben, 
über den Eintritt und die voraussichtliche Dauer der Ereignisse informieren. Das Recht des Kunden, sich bei einer Verzögerung, 
die wir zu vertreten haben, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu lösen, bleibt hiervon unberührt. 

 
4. Bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, gießtechnischen Schwierigkeiten, fertigungstechnischen Schwierigkeiten, Ausschuss 

und Nacharbeitungen, Betriebsstörungen, Internet-Ausfällen, Stromausfällen oder -Störungen, Personalmangel und Mangel an 
Transportmitteln verlängern sich unsere Lieferfristen, auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen, entsprechend der 
Dauer dieser Ereignisse. Für die Dauer vorbezeichneter Hindernisse treten keine Verzugsfolgen ein, selbst wenn wir bei Eintritt 
dieser Umstände uns schon im Verzug befinden. Wir werden den Kunden sofort, spätestens aber innerhalb von vierzehn Tagen, 
nachdem wir selbst vom Eintritt dieser Umstände Kenntnis haben, über den Eintritt und die voraussichtliche Dauer der Ereignisse 
informieren. Das Recht des Kunden, sich bei einer Verzögerung, die wir zu vertreten haben, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zu lösen, bleibt hiervon unberührt. 

 
5. Teillieferungen und -leistungen sind grundsätzlich zulässig, soweit sie den Kunden nicht unangemessen benachteiligen oder 

dieser sie nicht bei Vertragsschluss schriftlich ausgeschlossen hat. 
 

6. Für Schadensersatzansprüche und das Recht zum Rücktritt wegen verspäteter Lieferung oder Leistung oder Nichtlieferung oder 
Nichtleistung gilt § 12 Ziff. 13–15 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend. 

 
 
§ 10 Versand, Verpackung, Versicherung 
 

1. Grundsätzlich liefern wir innerhalb Deutschlands „ab Werk“, bei grenzüberschreitender Lieferung nach Incoterm EXW (2020), 
wobei als Übergabeort, wenn nichts anderes vereinbart ist, unser Standort in Halver (Westfalen, Deutschland) gilt. Der Versand 
der Ware geschieht stets für Rechnung und Gefahr (unversichert) des Kunden, auch bei frachtfreier Abfertigung. Bei Lieferungen 
außerhalb des deutschen Bundesgebiets trägt der Kunde außerdem jegliche Zölle, Gebühren und Steuern sowie jegliches Risiko, 
das infolge der im Staatsgebiet des Kunden geltenden Gesetze auftritt. 
 

2. Notwendige oder vom Kunden verlangte Verpackungen unserer Ware werden, wenn nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen, Eigentum des Kunden und von uns berechnet. Porto- und Frachtkosten, sowie Verpackungsspesen werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der Versandart erfolgt nach billigem Ermessen. 
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3. Die Übernahme durch den Frachtführer gilt als Beweis für einwandfreie Beschaffenheit der Umhüllung. 
 

4. Die Versicherung der Ware ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs verantwortet der Kunde. Sie geht auf seine Kosten. 
 

5. Wenn wir den Versand der Ware ganz oder teilweise übernehmen, obliegt es dem Kunden, Transportschäden oder Warenverlust 
während des Transports gegenüber dem Transporteur zu reklamieren, den Vorgang zu dokumentieren und ihn uns unverzüglich 
schriftlich oder in Textform anzuzeigen, damit wir ggf. bei der Geltendmachung dieser Schäden gegenüber dem Transporteur 
mitwirken können. 
 
 

§ 11 Abnahme, Gefahrübergang 
 

1. Der Kunde ist verpflichtet den Liefergegenstand anzunehmen und unverzüglich auf etwaige Mängel hin zu untersuchen. § 377 
HGB bleibt unberührt. 
 

2. Bleibt der Kunde mit der Abholung oder der Annahme des Liefergegenstandes länger als vierzehn Tage ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 
vierzehn Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist 
bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur 
Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist. 

 
3. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer auf den Kunden über und zwar auch dann, wenn wir die 

Anlieferung übernommen haben. 
 

4. Der Kunde ist, auch wenn wir den Versand der Ware übernehmen, verpflichtet, in jeder Phase des Versandes die notwendige 
Mitwirkung zu leisten, insbesondere die Waren anzunehmen, bei Zollstellen abzuholen, Zölle und sonstige Gebühren zu zahlen, 
Ein- und Ausfuhrformalitäten zu erledigen, etc. Rücksendungen von Waren durch Dritte, z.B. durch den Zoll, daraus entstehende 
Kosten, z.B. für Lagerung, wiederholten Versand etc., gehen auf Kosten des Kunden. 

 
 
§ 12 Mängelansprüche des Kunden 
 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Hiervon unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die 
Rechte des Kunden aus gesondert abgegebenen Garantien, insbesondere von Seiten des Herstellers. 

 
2. Vereinbarungen, welche wir hinsichtlich der Beschaffenheit und der vorausgesetzten Verwendung der Ware (umfasst sind auch 

Zubehör und Anleitungen) mit Kunden getroffen haben, bilden regelmäßig die Grundlage unserer Mängelhaftung im Rahmen der 
Gewährleistung. Eine Beschaffenheitsvereinbarung umfasst alle Produktbeschreibungen sowie Herstellerangaben, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. 
Für den Fall, dass keine Beschaffenheit vereinbart wurde, ist nach der Vorschrift des § 434 Absatz 3 BGB zu beurteilen, ob ein 
Mangel gegeben ist. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass öffentlich getätigte Äußerungen des Herstellers im Rahmen 
von Werbung oder auf dem Etikett der Ware den Äußerungen sonstiger Dritter vorgehen. 

 
3. Für Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten ist zu beachten, dass wir nur verpflichtet sind, eine 

Bereitstellung sowie eine Aktualisierung der digitalen Inhalte vorzunehmen, soweit sich dies ausdrücklich aus einer 
Beschaffenheitsvereinbarung gemäß § 12 Ziffer 2 ergibt. Wir übernehmen keine Haftung für öffentliche Äußerungen Dritter. 

 
4. Für Mängel, die der Kunde gemäß § 442 BGB bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt, haften wir nicht. 

 
5. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, soweit der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 

377, 381 HGB) nachgekommen ist. Art. 12 Abs. 2 Rom I-VO (EU-Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht) findet keine Anwendung. 

 
5a.  Sofern die Waren zum Einbau, zur Anbringung, zur Installation oder zur Weiterverarbeitung bestimmt sind, ist eine Untersuchung 

unmittelbar vor der Verarbeitung vorzunehmen. 
 
5b.   Eine schriftliche Anzeige (auch in Textform) an uns hat unverzüglich zu erfolgen, sofern sich im Rahmen der Lieferung, der 

Untersuchung oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Mangel zeigt. Schriftlich oder in Textform anzuzeigen sind offensichtliche 
Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Feststellung der 
Mängel. 

 
5c.  Für den Fall, dass der Kunde seine Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Untersuchung und/oder Mängelanzeige versäumt oder 

nicht wahrnimmt, ist eine Haftung unsererseits für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Sofern die Ware zum Einbau, zur Anbringung oder zur Installation bestimmt 
war, gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Nichteinhaltung bzw. Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der 
entsprechenden Verarbeitung offenkundig wurde. Für diesen Fall stehen dem Käufer keine Ansprüche auf Ersatz der „Ein- und 
Ausbaukosten“ zu. 

 
6. Sofern die gelieferte Ware mangelhaft sein sollte, steht uns als Verkäufer ein Wahlrecht zu, ob wir eine Nacherfüllung durch 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) erbringen. Für den 
Fall, dass die von uns gewählte Art der Nacherfüllung für den Kunden im Einzelfall unzumutbar ist, kann er sie verweigern. Es 
bleibt uns jedoch vorbehalten, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern. Zudem sind wir 
berechtigt, die von uns zu erbringende Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. 
Dem Kunden steht jedoch das Recht zu, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
 

7. Für die zu leistende Nacherfüllung hat der Kunde uns die notwendige Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Insbesondere hat der 
Kunde uns die Sache, für welche er einen Mangel geltend gemacht hat, zu Prüfungszwecken zu übergeben. Für den Fall, dass 
wir eine Nachlieferung einer mangelfreien Sache durchführen, hat der Kunde uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben. Ein Rückgabeanspruch steht dem Kunden jedoch nicht zu. 
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8. Sofern wir uns vertraglich nicht dazu verpflichtet haben, umfasst die Nacherfüllung weder den Ausbau, die Entfernung oder 
Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache. Hiervon 
unberührt bleiben Ansprüche des Kunden auf Ersatz der „Ein- und Ausbaukosten“. 

 
9. Die Aufwendungen, welche zu Prüfungszwecken und zur Nacherfüllung notwendig sind (Transport-, Arbeits-, und Materialkosten 

sowie ggf. Aus- und Einbaukosten), erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen für den Fall, dass ein Mangel vorliegt. Wir können jedoch vom Kunden aufgrund eines unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangens entstandene Kosten für den Fall erstattet verlangen, dass der Kunde wusste oder hätte erkennen 
können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

 
10. Der Kunde hat das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und den Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen, wenn ein dringender Fall vorliegt (z. B. bei Gefahr in Bezug auf die Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden). Der Kunde hat uns im Falle einer Selbstvornahme unverzüglich zu informieren. Für den Fall, dass 
wir berechtigt wären, eine Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern, hat der Kunde kein Recht zur 
Selbstvornahme. 

 
11. Der Kunde kann nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, wenn eine vom 

Kunden für die Nacherfüllung zu setzende Frist erfolglos abgelaufen ist oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
Für den Fall eines nicht erheblichen Mangels steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

 
12. Ansprüche des Kunden auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Absatz 1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich bei 

dem letzten Vertrag in der Lieferkette um einen Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder um einen Verbrauchervertrag über 
die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c Satz 2, 327 Absatz 5, 327u BGB) handelt. 

 
13. Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen des Kunden (§ 284 BGB) bestehen auch bei 

Vorliegen eines Mangels lediglich nach Maßgabe von § 12 Ziffer 9 und Ziffer 10. 
 

14. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Kunden oder Dritte, übliche Abnutzung oder fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein, 
wie für die Folgen unsachgemäßer oder ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 
des Kunden oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 

 
 
§ 12 a Verjährung 
 

1. Die Allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche, welche aus Sach- oder Rechtsmängeln resultieren, beträgt abweichend von § 438 
Absatz 1 Nr. 3 BGB ein Jahr ab Ablieferung. Für den Fall, dass eine Abnahme vertraglich vereinbart wurde, beginnt die 
Verjährung mit Abnahme. Die weiteren gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Absatz 
3, §§ 444, 445b BGB) bleiben unberührt. 
 

2. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts finden auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Kunden Anwendung, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, dass die Anwendung 
der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung gemäß der §§ 195, 199 BGB im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen würde. 
Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß § 13, Ziffern 1 und 2a) sowie solche nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren 
ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
 
§ 13 Gesamthaftung 
 

1. Wir als Verkäufer haften, soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen, nichts anderes ergibt, bei Verletzungen von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 
Maßgaben. 
 

2. Im Rahmen der Verschuldenshaftung haften wir, dahinstehend aus welchem Rechtsgrund, auf Schadensersatz lediglich im Falle 
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher 
Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur: 

 
a) für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, resultieren, 
 
b) für Schäden, die aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch 
vertrauen darf) resultieren. Unsere Haftung ist in diesem Fall auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt und der Höhe nach auf 50 % des Netto-Auftragswertes des jeweils betroffenen 
Vertrages beschränkt. 

 
3. Die sich gemäß § 13 Ziffer 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen 

durch Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Soweit ein Mangel arglistig 
verschwiegen und eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde, finden die Haftungsbeschränkungen keine 
Geltung. Dies gilt ebenfalls für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

4. Der Kunde kann wegen einer Pflichtverletzung, die nicht aus einem Mangel resultiert, nur für den Fall, dass wir als Verkäufer die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben, zurücktreten oder kündigen. 
 

5. Für die Kündigung oder sonstige Vertragsbeendigung durch den Besteller gelten die Regelungen des § 4 dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitergehende Rechte zur freien Vertragsbeendigung bestehen nicht, soweit gesetzlich 
zulässig. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 
 
§ 13 a Schutzrechte Dritter, Haftung des Kunden 
 

1. Der Kunde steht dafür ein, dass aufgrund seiner Angaben Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Dem 
Kunden steht es frei, uns nachzuweisen, dass ihn kein Verschulden an der Verletzung der Rechte Dritter trifft. Soweit uns danach 
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eine Haftung gegenüber Dritten trifft, stellt der Kunde uns von allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte und 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme notwendigerweise entstehen, frei. 

 
 
§ 14 Muster, Werkzeuge, Zeichnungen 
 

1. Werkzeuge, Formen, Vorrichtungen und dgl. – nachstehend „Werkzeuge“ genannt – sowie Urmodelle, Lehren, Messmittel, 
Modelle, Betriebsmittel, Einrichtungen, spezifisch angeschaffte Maschinen, Geräte oder sonstige zur Auftragsdurchführung 
eingesetzte oder hierfür hergestellte bzw. beschaffte Produktionsmittel bleiben grundsätzlich unser Eigentum, auch wenn der 
Besteller die Kosten hierfür ganz oder teilweise übernommen hat. Dies gilt unabhängig davon, ob wir selbst oder von uns 
beauftragte Dritte (Unterlieferanten) die Werkzeuge hergestellt oder beschafft haben und unabhängig davon, ob hierauf in 
Vertragsverhandlungen, Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen ausdrücklich hingewiesen wurde. Erstellte 
Werkzeuge, Vorrichtungen, Urmodelle, Modelle, Betriebsmittel und Einrichtungen gehören – soweit nicht ausdrücklich schriftlich 
etwas anderes vereinbart wurde – nicht zum Lieferumfang; berechnete Werkzeugkosten stellen lediglich anteilige Kosten dar. 

2. Eine Übereignung von Werkzeugen an den Besteller erfolgt ausschließlich bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung und erst 
nach vollständiger Zahlung sämtlicher hierfür vereinbarter Entgelte. 

3. Sofern Werkzeuge in unserem Eigentum verbleiben, erhält der Besteller ein nicht übertragbares Nutzungsrecht ausschließlich zur 
Herstellung der vertraglich vereinbarten Teile für den Besteller. Wir sind berechtigt, Werkzeuge bei uns oder bei von uns 
beauftragten Dritten zu lagern und im Rahmen der Auftragsdurchführung einzusetzen. Der Besitz kann im Rahmen eines 
entsprechenden Besitzmittlungsverhältnisses auch durch Unterlieferanten oder sonstige Erfüllungsgehilfen ausgeübt werden. Ein 
Anspruch des Bestellers auf Herausgabe, Überlassung oder Verbringung der Werkzeuge besteht nicht, soweit nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 

4. Sofern der Besteller die Werkzeugkosten vollständig übernommen hat, verpflichten wir uns, mit diesen Werkzeugen keine Teile 
für Dritte zu fertigen, solange der Besteller uns Anschlussaufträge erteilt. Diese Verpflichtung erlischt ohne Erstattungsanspruch 
des Bestellers, wenn innerhalb von zwei Jahren nach dem letzten Auftrag keine weitere Bestellung erfolgt. 

5. Wir verwahren Werkzeuge unentgeltlich für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem letzten Auftrag. Erfolgt innerhalb dieses 
Zeitraums keine weitere Beauftragung und wird keine schriftliche Vereinbarung über eine kostenpflichtige Verlängerung getroffen, 
sind wir berechtigt, die Werkzeuge nach Ablauf der Frist ohne weitere Mitteilung zu verschrotten, zu verwerten oder anderweitig 
zu beseitigen. Die jährlichen Lagerkosten betragen im Falle einer vereinbarten Verlängerung 5 % des ursprünglichen 
Werkzeugpreises. Die Kosten für Instandhaltung, Reparaturen oder erforderliche Überarbeitungen trägt der Besteller, soweit 
diese nicht auf von uns zu vertretende Mängel zurückzuführen sind. Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung 
auf Werkzeuge für allgemein übliche und verwendbare Artikel. 

6. Für vom Besteller beigestellte oder für den Besteller durch uns oder Dritte erstellte Muster und Werkzeuge übernehmen wir die 
Verantwortung ausschließlich für sachgemäße Benutzung und Lagerung. Es obliegt dem Besteller, Muster und Werkzeuge gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Beigestellte oder für die Produktion erstellte Muster und 
Werkzeuge, die zwei Jahre oder länger nicht für Aufträge des Bestellers verwendet wurden, gehen ohne besondere 
Benachrichtigung in unser Eigentum über und können zu unserer Entlastung vernichtet werden. 

7. Befinden sich Werkzeuge bei von uns beauftragten Dritten und machen diese aufgrund eigener Ansprüche gegen uns oder gegen 
den Besteller Zurückbehaltungsrechte, Pfandrechte oder sonstige Sicherungsrechte geltend, haften wir hierfür nicht, sofern wir 
das Entstehen dieser Rechte nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Ein Anspruch des Bestellers auf sofortige 
Herausgabe oder Übertragung des Besitzes besteht in diesem Fall nicht. Etwaige hierdurch entstehende Verzögerungen gelten 
als von uns nicht zu vertreten. 

8. Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen, technische Unterlagen, Daten oder Muster zur Verfügung, bleiben diese 
Eigentum des vorlegenden Vertragspartners. 

9. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle, Werkzeuge und Daten) und Kenntnisse, die er 
aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie 
entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als 
vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem 
Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. 

10. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder ohne Vertragsverletzung allgemein 
bekannt werden, die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, die 
von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten rechtmäßig übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner 
ohne Verwertung geheim zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse eigenständig entwickelt wurden. 
 

§ 15 Freigaben / Änderungen 

1. Der Kunde stellt sämtliche zur Vertragsdurchführung erforderlichen Unterlagen, Daten, Spezifikationen, Zeichnungen, 3D-Daten, 
Lastenhefte, Prüfanforderungen und sonstigen technischen Vorgaben vollständig, richtig und rechtzeitig zur Verfügung. Für deren 
Richtigkeit, Vollständigkeit und technische Umsetzbarkeit ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. 
 

2. Soweit Freigaben des Kunden erforderlich sind (z. B. Zeichnungs-, Muster-, Werkzeug-, Prozess- oder Serienfreigaben), sind 
diese unverzüglich schriftlich oder in Textform zu erteilen. Erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Zugang keine Rückmeldung, 
gelten die vorgelegten Unterlagen, Muster oder Prozesse als freigegeben. 
 

3. Änderungen oder Ergänzungen der Kundenanforderungen nach Vertragsschluss (Change Requests) berechtigen uns zur 
angemessenen Anpassung von Preis, Liefertermin, Stückzahl, Fertigungsablauf und technischen Parametern. Hierdurch 
entstehender Mehraufwand wird gesondert vergütet. 
 

4. Bei Prototypen, Vorserienteilen, Entwicklungsleistungen und Kleinserien handelt es sich nicht um Serienfertigung im industriellen 
Dauerbetrieb. Fertigungs-, material- oder prozessbedingte Abweichungen, insbesondere hinsichtlich Oberflächen, Maßhaltigkeit, 
Materialeigenschaften, Farbabweichungen, Gewicht, Toleranzen oder Prüfwerten, sind zulässig, soweit sie sich innerhalb 
branchenüblicher oder technisch unvermeidbarer Grenzen bewegen. 
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5. Eine Haftung für Entwicklungsrisiken, Konstruktionsfehler oder die wirtschaftliche oder technische Eignung des Produkts für den 

vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck wird nicht übernommen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich eine entsprechende 
Beschaffenheit oder Garantie vereinbart wurde. 
 

§ 16 a UN-Kaufrecht (CISG) 

1. Sollte im Einzelfall trotz der Bestimmungen des § 15 Ziffer 1 das UN-Kaufrecht (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods – CISG) anwendbar sein, so gelten ergänzend zu den übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen die folgenden Bestimmungen. 
 

2. Abweichend von Art. 19 Abs. 2 CISG ist der Vertragspartner im Falle einer durch ihn modifizierten Annahmeerklärung verpflichtet, 
auf die inhaltlichen Änderungen ausdrücklich hinzuweisen. Fehlt der ausdrückliche Hinweis, ist unsere vorangehende Fassung 
maßgeblich. Die Anwendung von Art. 55 CISG ist ausgeschlossen. 

 
3. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden gilt Art. 78 CISG mit folgender Maßgabe: Wir sind berechtigt, vom Zeitpunkt der 

Fälligkeit an Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu fordern. Die gesetzliche Regelung des § 288 
BGB, wonach aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können und die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens, insbesondere eines pauschalen Verzugsschadens in Höhe von 40,00 EUR gem. § 288 Abs. 5 BGB, nicht 
ausgeschlossen sind, gilt zusätzlich. Wir können bei Zahlungsverzug nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden die Erfüllung 
unserer Verpflichtung bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 

 
4. Für Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung oder Leistung oder Nichtlieferung oder Nichtleistung gilt § 12 Ziff. 

13–15 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend. Schadensersatz wegen Verzugs kann vom Kunden erst nach 
angemessener Fristsetzung verlangt werden. Insoweit gelten die Bestimmungen des § 286 BGB abweichend von den 
Bestimmungen des CISG. 

 
5. Die Übernahme durch den Frachtführer gilt als Beweis für einwandfreie Beschaffenheit der Umhüllung. Die Anwendung von Art. 

35 Abs. 2 d) CISG ist ausgeschlossen. 
 

6. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen und unverzüglich auf etwaige Mängel hin zu untersuchen. Die 
Anwendung von Art. 38 CISG ist ausgeschlossen. 

 
7. Abweichend von Art. 41 CISG und Art. 42 CISG stellt der bloße Anspruch Dritter keinen Rechtsmangel oder sonstigen Mangel 

der Ware dar. 
 

8. Im Falle des Art. 39 Abs. 1 CISG hat die Anzeige der Vertragswidrigkeit unverzüglich im Sinne des § 377 Abs. 1 und 3 HGB 
schriftlich oder in Textform zu erfolgen. Die Anwendung von Art. 44 CISG ist ausgeschlossen. 

 
9. Die Haftung nach Art. 45 Abs. 1 b) CISG ist auf Fälle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne des Art. 25 CISG 

beschränkt. 
10. Bei Sachmängeln von geringerer Bedeutung ist der Käufer auf den Rechtsbehelf der Minderung beschränkt. 

 
11. Unbeschadet der vorstehenden Ziffer 11 ist der Kunde in erster Linie nur berechtigt, Ersatzlieferung oder Nachbesserung nach 

Art. 46 CISG zu verlangen. Sind wir zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögert 
sich die Ersatzlieferung oder Nachbesserung über eine vom Kunden angesetzte angemessene Frist hinaus aus Gründen, die wir 
zu vertreten haben, oder schlägt die Ersatzlieferung oder Nachbesserung aus anderen Gründen fehl, so ist der Kunde nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen. 

 
 
§ 17 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt auch wenn dieser seinen Firmensitz im Ausland hat, 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss international vereinheitlichten Sachrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). Auch für diese Klausel § 15 Ziffer 1 gilt 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss international vereinheitlichten Sachrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). 
 

2. Gerichtsstand und Erfüllungsort für Kaufleute, Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Halver (Westfalen, Deutschland). Wir sind aber auch berechtigt, den Kunden an 
seinem Sitz zu verklagen. Für diese Klausel § 15 Ziffer 2 gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss international 
vereinheitlichten Sachrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods – CISG). 
 

§ 18 Datenschutz 
 

1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
der DSGVO und des BDSG, zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie zur Wahrung 
berechtigter Interessen. Weitere Informationen ergeben sich aus unserer Datenschutzerklärung. 

 
 
§ 19 Salvatorische Klausel 
 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder des Vertrages dadurch nicht beeinträchtigt. 


